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Gesetzentwurf 

der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Prof. Dr. Peter Paul 
Gantzer, Dr. Paul Wengert, Klaus Adelt, Florian Ritter, Inge Aures, 
Volkmar Halbleib, Natascha Kohnen, Hans-Ulrich Pfaffmann, Hel-
ga Schmitt-Bussinger, Dr. Simone Strohmayr, Stefan Schuster 
und Fraktion (SPD) 

zur Änderung des Bestattungsgesetzes  
(Ermöglichung individueller Bestattungsarten) 

A) Problem 

Immer mehr Menschen wünschen sich eine individuelle Bestattungs-
art und auch einen individuellen Bestattungsort außerhalb von Fried-
höfen und Friedwäldern. Das Bestattungsgesetz in Bayern hält für 
diese individuellen, zumeist weltanschaulich geprägten Wünsche nur 
unzureichende Lösungen bereit. Das bayerische Bestattungsgesetz 
ist ein Gesetz, das noch viel zu sehr an der Abwehr von Gefahren für 
die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere für die Ge-
sundheit, orientiert ist und entspricht damit vielfach nicht mehr dem 
Zeitgeist. 

 

B) Lösung 

Es wird eine neue Bestattungsart in das Bestattungsgesetz aufge-
nommen. Neben der Erdbestattung, der Feuerbestattung und der 
Seebestattung tritt die Bestattung durch Verstreuung der Aschereste 
des Verstorbenen. In Zukunft soll es zulässig sein, dass nach der Ein-
äscherung der Leiche in einer Feuerbestattungsanlage die Aschereste 
des Verstorbenen entweder in eine Grabstelle in der Erde auf dem 
Friedhof eingestreut oder auf einer für die Verstreuung von Aschen-
resten Verstorbener bestimmten Fläche auf dem Friedhof auf der 
Oberfläche verstreut werden dürfen. Die jetzt schon mögliche Bestat-
tung außerhalb von Friedhöfen nach Art. 12 BestG wird entsprechend 
der neuen Bestattungsart der Verstreuung der Aschereste erweitert. 
In Zukunft soll es möglich sein, dass die Aschereste eines Verstorbe-
nen außerhalb eines Friedhofs verstreut werden dürfen. Dazu hat die 
Gemeinde die Genehmigung zu erteilen, wenn die gesetzlichen Vo-
raussetzungen dafür vorliegen. Das Gesetz stellt zugleich sicher, dass 
durch die neue Bestattungsart die Würde des Verstorbenen und das 
sittliche Empfinden der Allgemeinheit nicht verletzt werden. 

 

C) Alternativen 

Keine  
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D) Kosten 

1. Kosten für den Staat und die Kommunen 

Dem Staat entstehen durch die Änderung des Art. 12 BestG allen-
falls Kosten, wenn er im Eigentum des Staates stehende Flächen 
für die Verstreuung der Aschenreste von Verstorbenen zur Verfü-
gung stellt. Durch die Beteiligung einer staatlichen Behörde bei 
der Verstreuung der Aschereste eines Verstorbenen auf einer im 
Eigentum der Gemeinde stehenden Fläche, die nicht als Ver-
streuungsfläche von Aschenreste Verstorbener durch eine Ge-
meindesatzung bestimmt worden ist (vgl. Art. 12 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 Buchst. c neu BestG), können dem Staat ebenfalls Kosten 
entstehen. 

Den Gemeinden entstehen als Friedhofsträger Kosten durch die 
Ausweisung von Verstreuungsflächen für Aschenresten Verstor-
bener auf gemeindlichen Friedhöfen. Es entstehen weiterhin Kos-
ten durch die Ausweisung von Verstreuungsflächen außerhalb von 
Friedhöfen durch Gemeindesatzungen sowie durch die erforderli-
che Genehmigung, wenn außerhalb eines Friedhofs Aschereste 
eines Verstorbenen verstreut werden sollen sowie durch die Ent-
gegennahme der Eidesstattlichen Versicherung nach Art. 12 
Abs. 2 Satz 5 neu BestG. Die den Gemeinden entstehende Kos-
ten sind nicht konnexitätsrelevant im Sinn des Art. 83 Abs. 3 der 
Verfassung. 

Die Kosten für den Staat und die Gemeinden sind nicht beziffer-
bar. Sie hängen von der Inanspruchnahme der neuen Bestat-
tungsart ab. 

Den Landkreisen entstehen durch dieses Gesetz keine Kosten. 

 

2. Kosten für die Kirchen und Religionsgemeinschaften 

Den Kirchen und Religionsgemeinschaften als Friedhofsträger 
entstehen ebenfalls Kosten, wenn sie wie die Gemeinden als 
Friedhofsträger Flächen auf ihren Friedhöfen für die Verstreuung 
der Aschenreste von Verstorbenen durch Friedhofsatzung oder 
Friedhofsordnung bestimmen. Die Kosten sind wie die Kosten für 
den Staat und die Gemeinden ebenfalls nicht bezifferbar, da sie 
von der Inanspruchnahme der neuen Bestattungsart abhängen. 

 

3. Kosten für die Wirtschaft und die Bürger 

Der Wirtschaft und den Bürgern entstehen durch die neue Bestat-
tungsart keine Kosten. 
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Gesetzentwurf 

zur Änderung des Bestattungsgesetzes 

 

§ 1 
Änderung des Bestattungsgesetzes 

Das Bestattungsgesetz – BestG – (BayRS 2127-1-G), 
zuletzt geändert durch § 1 Nr. 167 der Verordnung 
vom 22. Juli 2014 (GVBl S. 286), wird wie folgt geän-
dert: 

1. Art. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: 

„
2
Bei Einäscherung der Leiche in einer 

Feuerbestattungsanlage kann der Fried-
hofsträger bestimmen, dass die Ascheres-
te des Verstorbenen auch in einer Grab-
stätte oder einer für die Ausbringung von 
Aschenresten Verstorbener ausgewiese-
nen Fläche des Friedhofs verstreut wer-
den können (Bestattung durch Verstreu-
ung der Aschereste).“ 

bb) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 

b) Es wird folgender neuer Abs. 2 eingefügt: 

„(2) 
1
Soweit nach Abs. 1 Satz 2 eine Verstreu-

ung der Aschenreste Verstorbener zulässig 
ist, darf der zur Verstreuung der Aschereste 
des Verstorbenen Berechtigte die Urne nach 
Abs. 1 Satz 1 zu diesem Zweck öffnen. 

2
Die 

Verstreuung der Aschereste des Verstorbenen 
hat unverzüglich zu erfolgen. 

3
Es muss jeder-

zeit feststellbar sein, wo die Aschereste des 
Verstorbenen verstreut wurden und um wel-
chen Verstorbenen es sich handelt. 

4
Die Grab-

stelle oder die Verstreuungsfläche auf dem 
Friedhof muss vermerkt werden.“ 

c) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3. 

2. Art. 12 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Beisetzung und Verstreuung von Aschenreste 
Verstorbener außerhalb von Friedhöfen“ 

b) Es wird folgender neuer Abs. 2 eingefügt: 

„(2) 
1
Die Verstreuung der Aschereste eines 

Verstorbenen auf dem Gebiet der Gemeinde 
außerhalb eines Friedhofs ist zulässig, soweit 
die Gemeinde hierfür die Genehmigung erteilt 
hat. 

2
Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn 

1. es sich um einen verstorbenen Gemein-
deeinwohner handelt oder im Gemeinde-
gebiet oder in einem angrenzenden ge-
meindefreien Gebiet Verstorbenen oder tot 
Aufgefundenen, der Verstorbene in einer 
schriftlichen Verfügung einen Verstreu-
ungsort nach Nr. 2 zur Verstreuung der 
Aschereste bestimmt und für diese Bestat-
tungsform eine Person für die Totenfür-
sorge bestimmt und damit beauftragt hat 
und 

2. der Verstreuungsort der Aschereste des 
Verstorbenen sich 

a) in privatem Eigentum befindet, eine 
Zustimmungserklärung des Grund-
stückseigentümers vorliegt, die Nut-
zung des Grundstücks zur Verstreu-
ung der Aschereste des Verstorbenen 
nicht gegen Entgelt erfolgt und die 
Verstreuung der Aschereste des Ver-
storbenen die Benutzung benachbar-
ter Grundstücke nicht oder nur unwe-
sentlich beeinträchtigt, 

b) im Eigentum der Gemeinde befindet 
und die Gemeinde diese Fläche für die 
Verstreuung der Aschenreste Verstor-
bener durch Satzung bestimmt hat, 

c) im Eigentum der Gemeinde befindet, 
ohne in einer Satzung nach Buchst. b 
bestimmt zu sein, und die Behörde, in 
deren Bereich der Verstreuungsort der 
Aschereste des Verstorbenen liegt, 
nach vorheriger Anhörung der Eigen-
tümer der an den Verstreuungsort der 
Aschereste des Verstorbenen angren-
zenden Grundstücke, ihr Einverneh-
men mit der Verstreuung der Asche-
reste des Verstorbenen im Einzelfall 
erklärt hat oder 

d) im Eigentum einer anderen juristischen 
Person des öffentlichen Rechts als der 
Gemeinde befindet; Buchst. a gilt ent-
sprechend. 

3
Die Genehmigung kann Nebenbestimmungen 

im Sinn des Art. 36 Abs. 1 des Bayerischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes zur Abwen-
dung von Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit oder Ordnung, zum Schutz von Rechten 
Dritter, zum Schutz benachbarter Grundstücke 
vor wesentlichen Beeinträchtigungen und zur 
Abwendung der Verletzung der Würde des 
Verstorbenen und des sittlichen Empfindens 
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der Allgemeinheit festlegen. 
4
Art. 1 Abs. 2 gilt 

entsprechend. 
5
Bei der Verstreuung der Asche-

reste eines Verstorbenen nach Satz 1 hat der 
Bestattungspflichtige oder die Person, die der 
Verstorbene für die Totenfürsorge bestimmt 
hat, spätestens zwei Wochen nach der Ver-
streuung der Aschereste des Verstorbenen 
gegenüber der Gemeinde eidesstaatlich zu 
versichern, dass die Aschereste des Verstor-
benen entsprechend der Genehmigung und 
der Verfügung des Verstorbenen verstreut 
worden sind.“ 

c) Die bisherigen Abs. 2 bis 5 werden die Abs. 3 
bis 6. 

 

§ 2 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am …................................. in Kraft. 

 

§ 3 
Ermächtigung zur Neubekanntmachung 

Das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege wird 
ermächtigt, das Bestattungsgesetz – BestG – neu 
bekannt zu machen und Unstimmigkeiten in den Ver-
weisungen und im Wortlaut zu beseitigen. 

 

 

 

 

Begründung: 

Zu § 1: 

Zu Nr. 1:  

Änderung Art. 1  

Zu Buchst. a:  

Änderung Abs. 1 

Zu Doppelbuchst. aa: 

Es wird eine neue Bestattungsart in das Bestattungs-
gesetz aufgenommen. Neben der Erdbestattung (Bei-
setzung der Leiche in einer Grabstätte), der Feuerbe-
stattung (Einäscherung der Leiche in einer Feuerbe-
stattungsanlage und Beisetzung der in einer festen 
Urne verschlossenen Aschereste in einer Grabstätte) 
und der Seebestattung (Einäscherung der Leiche in 
einer Feuerbestattungsanlage und Beisetzung der 
Urne von einem Schiff auf hoher See) tritt die Bestat-
tung durch Verstreuung der Aschereste. In Zukunft 
soll es also zulässig sein, dass nach der Einäsche-
rung der Leiche in einer Feuerbestattungsanlage die 
Aschereste des Verstorbenen entweder in eine Grab-
stätte in der Erde eingestreut oder auf einer für die 
Verstreuung von Aschenresten Verstorbener be-
stimmten Fläche auf dem Friedhof auf der Oberfläche 
verstreut werden dürfen. Für die neue Bestattungs-

form durch Verstreuung der Aschereste wird im Abs. 1 
ein neuer Satz 2 aufgenommen. 

Zu Doppelbuchst. bb: 

Es handelt sich um eine Folgeänderung wegen des 
neuen Satzes 2. 

 

Zu Buchst. b: Neuer Abs. 2 

Abs. 2 neu regelt, dass zum Zweck der Verstreuung 
der Aschenreste Verstorbener es zulässig ist, dass 
die zur Verstreuung der Aschereste vom Verstorbe-
nen bestimmte Person oder ein anderer Berechtigter, 
z.B. der Bestatter, die fest verschlossene Urne öffnen 
darf. Die Verstreuung der Aschereste des Verstorbe-
nen hat unverzüglich zu erfolgen. Es muss jederzeit 
feststellbar sein, wo die Aschereste des Verstorbenen 
verstreut wurden und um welchen Verstorbenen es 
sich handelt. Die Grabstätte oder die Verstreuungsflä-
che auf dem Friedhof muss vermerkt werden. 

 

Zu Buchst. c: 

Es handelt sich um eine Folgeänderung wegen des 
neuen Abs. 2. 

 

Zu Nr. 2:  

Änderung Art. 12 

Zu Buchst. a:  

Änderung der Überschrift 

Wegen der neuen Bestattungsart der Verstreuung der 
Aschereste eines Verstorbenen ist die Überschrift der 
Vorschrift über Bestattungen außerhalb von Fried-
höfen entsprechend anzupassen. 

 

Zu Buchst. b:  

Neuer Abs. 2 

Die Verstreuung der Aschereste eines Verstorbenen 
außerhalb eines Friedhofs auf dem Gemeindegebiet 
ist zulässig, soweit die Gemeinde hierfür eine Ge-
nehmigung erteilt. Es besteht ein Anspruch auf Ge-
nehmigung, wenn es sich um einen verstorbenen 
Gemeindeeinwohner, eine im Gemeindegebiet oder in 
einem angrenzenden gemeindefreien Gebiet verstor-
bene oder tot aufgefundene Person handelt und die 
verstorbene Person in einer schriftlichen Verfügung 
einen Verstreuungsort zur Verstreuung der Ascheres-
te bestimmt und für diese Bestattungsform eine Per-
son für die Totenfürsorge bestimmt und damit beauf-
tragt hat und eine der vier Alternativen vorliegt: 

Alternative 1:   
Der Verstreuungsort der Aschereste der verstorbenen 
Person befindet sich in privatem Eigentum und es 
liegt eine Zustimmungserklärung des Grundstücksei-
gentümers vor und die Nutzung des Grundstücks zur 
Verstreuung der Aschereste erfolgt nicht gegen Ent-



Drucksache 17/5766 Bayerischer Landtag 17. Wahlperiode Seite 5 

gelt und die Verstreuung der Aschereste beeinträch-
tigt die Benutzung benachbarter Grundstücke nicht 
oder nur unwesentlich. 

Alternative 2:   
Der Verstreuungsort der Aschereste der verstorbenen 
Person befindet sich im Eigentum der Gemeinde und 
die Gemeinde hat diese Fläche für die Verstreuung 
von Aschenreste Verstorbener durch Satzung ausge-
wiesen. 

Alternative 3:   
Der Verstreuungsort der Aschereste der verstorbenen 
Person befindet sich im Eigentum der Gemeinde, 
ohne dass es sich um eine für die Verstreuung von 
Aschenreste Verstorbener durch Gemeindesatzung 
bestimmte Fläche handelt, und die Behörde, in deren 
Bereich der Verstreuungsort der Aschereste liegt, 
erklärt nach vorheriger Anhörung der Eigentümer der 
an den Ausbringungsort angrenzenden Grundstücke 
ihr Einvernehmen mit der Ausbringung der Aschereste 
der verstorbenen Person. 

Alternative 4:   
Der Verstreuungsort befindet sich im Eigentum einer 
anderen juristischen Person des öffentlichen Rechts 
als der Gemeinde (z.B. einer Kirche, einer Religions-
gemeinschaft oder des Staates) und es liegt die Zu-
stimmungserklärung dieser Person vor und die Nut-
zung des Grundstücks zur Verstreuung der Ascheres-
te erfolgt nicht gegen Entgelt und die Verstreuung der 
Aschereste des Verstorbenen beeinträchtigt die Be-
nutzung benachbarter Grundstücke nicht oder nur 
unwesentlich. 

Die Gemeinde kann die Genehmigung zur Verstreu-
ung der Aschereste eines Verstorbenen außerhalb 
eines Friedhofs mit Nebenbestimmungen zur Abwen-
dung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung, zum Schutz von Rechten Dritter, zum 
Schutz benachbarter Grundstücke vor wesentlichen 
Beeinträchtigungen und zum Schutz der Würde des 
Verstorbenen und des sittlichen Empfindens der All-
gemeinheit versehen. 

Es wird sichergestellt, dass zum Zweck der Verstreu-
ung der Aschereste des Verstorbenen es zulässig ist, 
dass die zur Verstreuung der Aschereste vom Ver-
storbenen bestimmte Person die fest verschlossene 
Urne öffnen darf. Die Verstreuung der Aschereste hat 
unverzüglich zu erfolgen. Es muss jederzeit feststell-
bar sein, wo die Aschereste des Verstorbenen ver-
streut wurden und um welchen Verstorbenen es sich 
handelt. Die Stelle, an der die Aschereste des Ver-
storbenen in die Erde verstreut, oder die Fläche, auf 
der die Aschereste oberirdisch verstreut worden sind, 
muss vermerkt werden. Der Bestattungspflichtige oder 
die Person, die der Verstorbene für die Totenfürsorge 
bestimmt hat, hat spätestens zwei Wochen nach der 
Verstreuung gegenüber der Gemeinde eidesstaatlich 
zu versichern, dass die Aschereste des Verstorbenen 
entsprechend der Genehmigung und der Verfügung 
des Verstorbenen verstreut worden sind. 

 

Zu Buchst. c: 

Es handelt sich um eine Folgeänderung wegen des 
neuen Abs. 2. 

 

Zu § 2: 

Es handelt sich um die Inkrafttretensvorschrift des 
Gesetzes. 

 

Zu § 3: 

Durch die Vorschrift wird das Staatsministerium für 
Gesundheit und Pflege ermächtigt, das Bestattungs-
gesetz neu bekannt zu machen und durch das Gesetz 
verursachte Unstimmigkeiten in den Verweisungen 
und im Wortlaut zu beseitigen. 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet
Abg. Prof. Dr. Peter Paul Gantzer
Abg. Ludwig Freiherr von Lerchenfeld
Abg. Joachim Hanisch
Abg. Ulrike Gote



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 b auf:

Gesetzentwurf der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Prof. Dr. Peter Paul 

Gantzer, Dr. Paul Wengert u. a. und Fraktion (SPD)

zur Änderung des Bestattungsgesetzes

(Ermöglichung individueller Bestattungsarten) (Drs. 17/5766) 

- Erste Lesung -

Der Gesetzentwurf wird vonseiten der Antragsteller begründet. Als erster Redner hat 

Professor Dr. Peter Paul Gantzer das Wort. Bitte schön.

Prof. Dr. Peter Paul Gantzer (SPD): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Der Gesetzentwurf, den wir hier vorstellen, geht jeden an. Jeder von uns wird einmal 

in die Situation kommen, bestimmen zu müssen, was mit seinen sterblichen Überres

ten passiert. Wir haben schon individuelle Bestattungsarten. Anders als früher sind in

zwischen Einäscherungen erlaubt. Die Seebestattung ist erlaubt. Wir haben Friedwäl

der, es gibt die sogenannte Baumbestattung. Wir haben auch die Möglichkeit, unsere 

Asche ins Ausland bringen zu lassen, um eine Bestattung dort – ich bleibe jetzt in Eu

ropa, im christlichen Abendland – auf verschiedene Arten vornehmen zu lassen, die in 

Deutschland bis jetzt nicht möglich sind. Ich betone auch, dass dieser Gesetzentwurf 

genau das Gegenteil von dem bezweckt, was heute leider immer mehr passiert: 

Erben, die für die Bestattung zuständig sind, lassen den verstorbenen Onkel aus Kos

tengründen einfach verbrennen und sehen zu, dass die Asche möglichst kostengüns

tig entsorgt wird. Genau das Gegenteil wollen wir mit diesem Gesetzentwurf erreichen. 

Wir wollen dem Bürger die Möglichkeit geben, selbst zu bestimmen, was mit seiner 

Asche, wenn auch in einem eng begrenzten Umfang, geschehen kann.

Wir wollen die individuellen Bestattungsarten ein bisschen erweitern. Wir wollen, dass 

die Asche auch auf dem eigenen Grundstück verstreut werden kann, wenn die zustän

dige Gemeinde das genehmigt, wenn eine schriftliche Verfügung des Verstorbenen 

vorliegt und wenn eine Person für die Totenfürsorge bestimmt worden ist. Diesen 
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Wunsch haben viele Menschen; sie wollen nicht anonym auf einem Friedhof bestattet 

werden, sondern wollen, dass ihre Asche auf dem Grundstück verstreut wird, auf dem 

sie ihr Leben lang gewohnt haben. Ich weiß, dass es dagegen immer noch Aversionen 

gibt, dass viele darüber erschrocken sind. Ich sage es noch einmal: International ist 

das schon gang und gäbe. In anderen Ländern gibt es noch ganz andere Bestattungs

arten, auf die ich jetzt gar nicht eingehen will.

Ich sage einfach: Solange ich lebe, kann ich selber über meinen Körper bestimmen. 

Wenn ich schwer krank bin und mit dem Arzt noch reden kann, kann ich ihm sagen, 

dass ich jegliche ärztliche Behandlung verweigere, dass es mir egal ist, wenn ich dann 

sterbe. Für den Fall, dass ich mit dem Arzt nicht mehr reden kann, kann ich eine Pati

entenverfügung machen und eine Art passive Sterbehilfe verfügen, sodass der Arzt, 

auch wenn er mit mir nicht mehr reden kann, trotzdem angewiesen ist, mich nicht 

mehr künstlich zu ernähren und künstlich zu beatmen. Die Steigerung dessen – über

spitzt ausgedrückt – wäre, dass ich sogar Selbstmord begehen kann. Ich kann also 

über mein eigenes Leben entscheiden. Was aber mit meiner Asche passiert, soll ich 

nicht mehr bestimmen können.

Ich kann auch über meinen ganzen Nachlass bestimmen. Ich kann ein Testament er

richten und genau festlegen, was mit allen meinen Gütern, die ich zu Lebzeiten beses

sen, gebraucht und benutzt habe, passieren soll.Ich kann darüber genaue Bestimmun

gen treffen, aber über meine eigene Asche kann ich nur in eingeschränktem Maße 

bestimmen. - Ich bin der Meinung, hier greift, was wir Juristen ein postmortales Per

sönlichkeitsrecht nennen: Meine Ehre beispielsweise ist auch geschützt, wenn ich be

reits verstorben bin. Sie kann von meinen Erben geltend gemacht werden, wenn Ehr

verletzungen vorliegen. Genauso, meine ich, gehört es zum postmortalen 

Persönlichkeitsrecht, dass ich in einem engen Rahmen - so, wie ich es gerade ge

nannt habe – bestimmen kann, was mit meiner Asche passiert. Jetzt kann ich mich 

schon verbrennen lassen, meine Asche kann in einer Urne beerdigt werden. Nun wäre 
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es ein weiterer Schritt, dass ich auch bestimmen kann, dass meine Asche verstreut 

wird, wie schon gesagt, in einem ganz eng begrenzten Kreis.

Ich bin gespannt, wie die Diskussion laufen wird. Ich habe eine Bitte an alle Fraktions

vorsitzenden: Sie sehen, was ich gerade vorgetragen habe, ist höchst persönlich. Das 

hat mit Politik, mit politischer Einstellung, vor allem aber mit parteipolitischer Einstel

lung, nichts zu tun. Ich bin deshalb der Meinung, in diesem Fall sollten die Fraktionen 

das Abstimmungsverhalten freigeben, damit jeder Abgeordnete frei entscheiden kann, 

wie er dazu steht. Ich glaube, das würde dem Thema am ehesten gerecht. In diesem 

Sinne freue ich mich auf die Diskussion im zuständigen Ausschuss.

(Beifall bei der SPD)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Vielen Dank, Herr Kollege. – Als Nächster 

hat Kollege Freiherr von Lerchenfeld von der CSU das Wort. Bitte schön, Herr Kollege.

Ludwig Freiherr von Lerchenfeld (CSU): Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kol

legen! Heute behandeln wir in Erster Lesung den Gesetzentwurf der SPD zur Ände

rung des Bestattungsgesetzes. Der Bayerische Landtag hat sich in dieser Legislatur

periode schon mehrfach mit dem Bestattungsgesetz befasst. So haben wir 

beispielsweise über das Verbot von Grabsteinen aus Kinderarbeit diskutiert und darü

ber, wie dieses gesetzlich verankert werden kann. Dazu bestehen bereits Arbeitsauf

träge an die Staatsregierung. Heute beschäftigen wir uns mit einem weiteren Gesetz

entwurf aus den Reihen der SPD zum Thema Bestattung.

Ihrer Meinung nach soll das Bestattungsgesetz insoweit geändert werden, dass es in

dividuelle Bestattungsarten ermöglicht. Das klingt zunächst sehr modern und sehr fort

schrittlich, Herr Professor Gantzer. Es ist aber wie so oft von Ihrer Seite, wie ich 

meine, nur Augenwischerei. Auch wenn die Bezeichnung des Gesetzentwurfs auf 

etwas anderes schließen lässt, dient dieser Entwurf nicht der Ermöglichung neuer Be

stattungsformen. Vielmehr handelt es sich hierbei lediglich um eine punktuelle Rege

lung, mit der die Verstreuung von Ascheresten als neue Bestattungsmethode einge
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führt werden soll. Das erscheint uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht opportun. Eine 

solche Einzelfallregelung zum jetzigen Zeitpunkt ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil 

anzunehmen ist, dass sich aus der Expertenanhörung, die am 17. Juni dieses Jahres 

vom Innenausschuss im Hinblick auf die Sarg- und Urnenpflicht durchgeführt werden 

wird, weitere Änderungen ergeben können. Diese Expertenanhörung gilt es deshalb 

abzuwarten, um mögliche Änderungen in einem einheitlichen und in sich schlüssigem 

Änderungsgesetz zu verwirklichen. Außerdem wird die von dem Gesetzentwurf beab

sichtigte isolierte Änderung zu einer erheblichen Bürokratiemehrung für die kommuna

len und die kirchlichen Friedhofsträger führen. Das kann nun wirklich nicht das Ziel 

sein.

Vor dem Hintergrund der fortlaufenden Diskussion über neue Bestattungsformen in 

Bayern sollten wir vielmehr in Ergänzung zu der geplanten Expertenanhörung betref

fend nichtchristliche Bestattungsriten über eine weitere Expertenanhörung betreffend 

neue, nichtreligiös geprägte Bestattungsmethoden nachdenken. So könnte auf fund

ierter Grundlage beispielsweise ermittelt werden, ob und in welchem Umfang für neue 

Bestattungsformen in Bayern überhaupt Bedarf besteht und ob dieser mit dem mehr

heitlichen Wertempfinden der Bevölkerung unseres Landes und mit der christlichen 

Tradition vereinbar ist. Nur dem vermeintlichen Zeitgeist nachzurennen, ist kein wirkli

cher Lösungsansatz. Wenn sich nach einer Emnid-Umfrage vom März 2013 – die ken

nen Sie auch, Herr Professor Gantzer – nur 15 % der Bürgerinnen und Bürger eine 

Beisetzungsform außerhalb eines Friedhofs wünschen und diese 15 % den Zeitgeist 

unserer Bevölkerung widerspiegeln, dann kann ich nur sagen: Gute Nacht, christliches 

Abendland!

(Prof. Dr. Peter Paul Gantzer (SPD): Wir gehören auch dazu!)

Ich bitte Sie daher, den Gesetzentwurf noch einmal zu überdenken. So kann ihm 

meine Fraktion jedenfalls nicht zustimmen. Ich bin auch gespannt auf die Besprechun

gen in unserem Ausschuss und freue mich darauf.

Protokollauszug
41. Plenum, 26.03.2015 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 4



(Beifall bei der CSU)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Herr Kollege. Als Nächster 

hat Kollege Joachim Hanisch von den FREIEN WÄHLERN das Wort. Bitte schön, Herr 

Kollege.

Joachim Hanisch (FREIE WÄHLER): Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen 

und Herren! Ich glaube, wenn man hier von Augenwischerei spricht, macht man es 

sich zu einfach. Es ist durchaus ein ernst zu nehmendes Thema. Ich weiß nicht, wie 

wir hier vor 20 Jahren über die Möglichkeit der Verbrennung diskutiert hätten. Damals 

gab es sicherlich auch jede Menge Vorurteile.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der SPD)

Wenn man sich die Situation heute ansieht, dann nimmt die Zahl der Verbrennungen 

immer stärker zu, während der Anteil normaler Friedhofsbestattungen immer mehr ab

nimmt. Das sind Fakten. Hier von Zeitgeist oder Augenwischerei zu reden, das ist 

nicht ernst genug, das wird dem Thema nicht gerecht.

Meine Damen und Herren, die Gesellschaft verändert sich. Auch die Einstellung der 

Menschen zum Tod unterliegt einem ständigen Wandel und verändert sich. Dem sollte 

man in irgendeiner Form Rechnung tragen. In unserer Gesellschaft spielt Selbstbe

stimmung eine immer größere Rolle. Professor Dr. Gantzer hat es ausgeführt, über ein 

Testament kann ich über den Tod hinaus meine Wünsche äußern. Was aber ist, wenn 

die rechtlichen Möglichkeiten diese Wünsche nicht erlauben? – Wir haben jetzt schon 

Fälle, wo die Leute dann ins Ausland fliegen, weil es dort erlaubt ist, den letzten Willen 

des Verstorbenen zu erfüllen. Die Kosten für ein angemessenes Grab inklusive Grab

stein, Grabeinfassung und was auch immer sind ebenfalls angesprochen worden. 

Während ich mich bei einer normalen Beerdigung entscheiden muss, an welchem Ort 

ich den Verstorbenen beerdige, hat die angesprochene Möglichkeit auch den Charme, 

dass ich zwei verschiedene Orte wählen kann. Beispielsweise dann, wenn je eines der 

beiden Kinder des Verstorbenen in Australien und in Amerika lebt. Jeder kann dann 
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die Hälfte der Asche mitnehmen und sie dort, wo er lebt, bestatten. Es gibt also eine 

Menge Möglichkeiten, die man diskutieren sollte.

Für mich gliedert sich der Gesetzentwurf in zwei Teile. Im ersten geht es um die Ver

streuung von Ascheresten auf einem bestimmten Teil des Friedhofs. Ich glaube, dem 

müssen wir auf jeden Fall zustimmen. In einzelnen Bundesländern in Deutschland 

haben wir das bereits, auch in unseren Nachbarstaaten, in Österreich, der Schweiz 

und in Teilen von Skandinavien. Ich weiß nicht, warum man sich dagegen wenden 

kann. Über den zweiten Teil kann man diskutieren, nämlich über die Verstreuung der 

Asche außerhalb des Friedhofs. Da muss man sich sicherlich mehr Gedanken ma

chen. Das ist ein Punkt, über den wir im zuständigen Ausschuss diskutieren müssen. 

Ich muss sagen: Von dem Augenblick, als ich diese Idee erstmals gehört habe, bis 

heute hat sich meine Meinung gravierend verändert. Die Idee dieses Antrags hat 

durchaus einen gewissen Charme.

Meine Damen und Herren, ich würde nur um Folgendes bitten: Am 17.06.2015 haben 

wir im Innenausschuss eine Anhörung zu nichtchristlichen Bestattungen. Wir haben 

Experten dazu eingeladen und sollten Fragen, die sich im Hinblick auf das Verstreuen 

der Asche ergeben, an diese Experten richten. Die Probleme dieses Gesetzentwurfs 

sollten wir erst nach der Behandlung der Fragen im Anhörungsverfahren im Aus

schuss erörtern.Wir sind dann um ein paar zusätzliche Informationen reicher. Das ist 

eine Anregung von unserer Seite. Ich glaube, dass das kein großes zeitliches Problem 

bereitet und man dem Rechnung tragen könnte. Ansonsten signalisieren wir, zumin

dest für den ersten Teil, große Zustimmung. Für den zweiten Teil kündigen wir interes

sante Diskussionen an. - Danke schön.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN – Zuruf des Abgeordneten Harry Scheuen

stuhl (SPD))

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Herr Kollege. – Als Nächste 

hat Kollegin Ulrike Gote vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN das Wort. Bitte schön.
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Ulrike Gote (GRÜNE): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, es ist rich

tig, unser Bestattungsrecht muss reformiert und angepasst werden an die Bedürfnisse 

der Menschen, die heute leben und in Zukunft sterben und selbstbestimmt darüber 

entscheiden wollen, wie sie begraben werden wollen oder was nach dem Tod mit 

ihrem Körper passieren soll. Das ist völlig richtig. Wir haben in den letzten Jahren beo

bachtet, dass viele Bundesländer diesen Weg schon gegangen sind. In vielen Bun

desländern wurden die Bestattungsgesetze reformiert. Das ging in Teilen in diese 

Richtung, war aber auch mit vielen anderen Fragen verbunden.

Wir GRÜNE haben dieses Thema übrigens in der letzten Legislaturperiode immer wie

der angesprochen; denn irgendwann einmal wurde die Reform angekündigt, dann 

kam lange nichts. Wir haben bei der Staatsregierung nachgefragt; dann hieß es: Sie 

kommt noch. Dann kam sie aber bis Ende der Legislaturperiode nicht. Entweder hat 

das Thema in der Staatsregierung nicht die hohe Priorität, die es eigentlich haben soll

te, oder es gibt noch sehr viele Diskussionen über verschiedene Fragen rund um das 

Bestattungsrecht.

Jedenfalls haben wir auch in dieser Legislatur schon die Initiative ergriffen; ein umfas

sender Antrag von uns ist hier im Landtag im Verfahren. Der Antrag ist im Moment zu

rückgestellt, bis die Anhörung, von der hier schon mehrfach die Rede war, durchge

führt ist. Ich meine, dass wir es nicht bei diesem einen Anliegen, das Gegenstand des 

heutigen Gesetzentwurfs ist, belassen können. Das ist wirklich nur ein kleiner Teilas

pekt. Ich nenne als Stichworte: die ewige Grabesruhe – ein großes Thema -, die Er

möglichung muslimischer Bestattungen – sie wird Teil der Anhörung sein; ich finde es 

übrigens schade, dass wir das nicht zu einer wirklich umfassenden Anhörung über das 

Bestattungsrecht ausgeweitet haben -, den Sargzwang, Urnenzwang, die Frage, ob 

die Urne mit nach Hause genommen werden darf, bis hin zu der Frage, ob die Asche 

verstreut werden darf und wo. Das sind sehr viele Fragen, die wir klären müssen. Am 

besten klären wir sie einvernehmlich miteinander. Die Anhörung ist dazu sicherlich ein 

erster Schritt.
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Wie der Vorredner schon sagte, würde ich mir aber auch wünschen, dass wir ein um

fassendes Reformpaket auf den Weg bringen und wirklich alle Fragen, die uns in dem 

Bereich zurzeit bedrängen, angehen. Mit dem Gesetzentwurf sehe ich das nicht erfüllt.

Insgesamt muss ich sagen: Das Anliegen wird bei uns genauso gesehen. Man muss 

da sicherlich zu liberaleren Möglichkeiten kommen. Ich sehe in dem Gesetzentwurf al

lerdings schon das Problem, dass mit der Genehmigung doch eine gewisse Bürokratie 

verbunden ist. Das scheint mir wirklich sehr kompliziert gedacht zu sein. Damit ist ein 

bürokratischer Aufwand für die Kommunen verbunden.

Ich weiß nicht, ob die Regelungen wirklich alle im Detail so zielführend sind. Das ist 

mein Eindruck nach einer ersten Beschäftigung mit dem Gesetzentwurf. Deshalb finde 

ich es wichtig, dass wir uns mit diesen Fragen im Ausschuss intensiv beschäftigen. 

Wie gesagt, es geht sicherlich in die richtige Richtung. Vielleicht können wir es noch in 

ein Gesamtkonzept einbetten, das wir gemeinsam erarbeiten.

Vielleicht ist es sinnvoll, damit bis nach der Anhörung zu warten. Ich fand die Idee des 

Kollegen interessant, eine weitere Anhörung ins Spiel zu bringen. Wir müssen uns 

durchaus noch intensiver mit den Fragen beschäftigen. Das sehe ich auch so. Viel

leicht brauchen wir eine weitere Anhörung.

Wir haben in der Fraktion übrigens ein umfassendes Fachgespräch zu der ganzen 

Thematik durchgeführt mit sehr interessanten Ergebnissen. Da können wir sicherlich 

viel einspeisen. - Ich freue mich auf die Beratungen und halte das für einen Schritt in 

die richtige Richtung. - Danke schön.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Frau Kollegin. – Weitere 

Wortmeldungen sehe ich nicht. Damit ist die Aussprache geschlossen. Ich schlage 

vor, den Gesetzentwurf dem Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und 
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Sport als federführendem Ausschuss zu überweisen. Besteht damit Einverständnis? – 

Widerspruch erhebt sich nicht. Dann ist das so beschlossen.
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und 
Sport 

Gesetzentwurf der Abgeordneten Markus Rinderspacher, 
Prof. Dr. Peter Paul Gantzer, Dr. Paul Wengert u.a. und 
Fraktion (SPD) 
Drs. 17/5766 

zur Änderung des Bestattungsgesetzes  
(Ermöglichung individueller Bestattungsarten) 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Prof. Dr. Peter Paul Gantzer 
Mitberichterstatter: Ludwig Freiherr von Lerchenfeld 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Kommunale 
Fragen, Innere Sicherheit und Sport federführend zugewiesen.  
Der Ausschuss für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen 
hat den Gesetzentwurf endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 
42. Sitzung am 11. November 2015 beraten und mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen 
hat den Gesetzentwurf in seiner 42. Sitzung am 26. November 
2015 endberaten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Dr. Florian Herrmann 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Gesetzentwurf der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Prof. Dr. 
Peter Paul Gantzer, Dr. Paul Wengert, Klaus Adelt, Florian Ritter, 
Inge Aures, Volkmar Halbleib, Natascha Kohnen, Hans-Ulrich 
Pfaffmann, Helga Schmitt-Bussinger, Dr. Simone Strohmayr, 
Stefan Schuster und Fraktion (SPD) 

Drs. 17/5766, 17/9181 

zur Änderung des Bestattungsgesetzes  
(Ermöglichung individueller Bestattungsarten) 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures
Abg. Prof. Dr. Peter Paul Gantzer
Abg. Ulrike Gote
Abg. Ludwig Freiherr von Lerchenfeld
Abg. Joachim Hanisch
Abg. Harry Scheuenstuhl
Abg. Arif Taşdelen



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Ich rufe jetzt die Tagesordnungspunkte 16

und 17 auf:

Gesetzentwurf der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Prof. Dr. Peter Paul

Gantzer, Dr. Paul Wengert u. a. und Fraktion (SPD)

zur Änderung des Bestattungsgesetzes

(Ermöglichung individueller Bestattungsarten) (Drs. 17/5766)

- Zweite Lesung -

und

Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, Ulrike Gote u. a.

und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Reform des Bestattungsrechts: Islamische Bestattungen erleichtern - Qualität

der Leichenschau verbessern - Qualität des Bestattungswesens in Bayern

absichern (Drs. 17/3724)

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt

entsprechend der Vereinbarung im Ältestenrat 48 Minuten. Der erste Redner ist Herr

Kollege Professor Dr. Peter Paul Gantzer, bitte.

Prof. Dr. Peter Paul Gantzer (SPD): Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen!

Gleich vorweg: Der Antrag der GRÜNEN hat mit unserem Gesetzentwurf nichts zu

tun. Wir werden uns zum Antrag der GRÜNEN der Stimme enthalten. Ich konzentriere

mich im Folgenden nur auf unseren Gesetzentwurf.

Unser Gesetzentwurf hat das Ziel, mehr individuelle Bestattungsarten nach dem Vor-

bild des Stadtstaats Bremen zu ermöglichen. In Deutschland gibt es bereits einige in-

dividuelle Bestattungsarten, wie zum Beispiel die Seebestattung. Die Stadt Bremen

hat nun geregelt, dass die Asche eines Menschen auf dem Friedhof oder sogar auf

seinem eigenen Grundstück verstreut werden kann, wenn der Betreffende dies aus-

drücklich schriftlich festgelegt hat und dies von den zuständigen Behörden in Bremen

genehmigt wurde.
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Ich möchte kurz darstellen, um was es geht, um die Debatte nicht unnötig zu verlän-

gern. Nehmen wir einmal an, eine Person wünscht für sich eine individuelle Bestat-

tungsart. Sie möchte sich verbrennen lassen und wünscht, dass die Asche anschlie-

ßend in ihrem eigenen Garten verstreut wird, weil sie in diesem Garten ihr ganzes

Leben verbracht und diesen Garten liebgewonnen hat. Wenn diese Person schwerst-

krank oder bereits vom Tode gezeichnet ist und vom Arzt die Empfehlung zu einer Be-

handlung erhält, kann sie diese Behandlung verweigern. Der Arzt darf diese Person

gegen ihren Willen nicht behandeln. Kann diese Person mit dem Arzt nicht mehr spre-

chen, hat aber eine Patientenverfügung gemacht, aus der hervorgeht, dass sie keine

künstliche Ernährung und keine künstliche Beatmung wünscht, darf der Arzt im Zweifel

diese Behandlungen nicht mehr durchführen. Oft steht in den Patientenverfügungen,

dass Personen, die starke Schmerzen haben, Schmerzmittel wünschen, auch wenn

diese Behandlung zum Tode führen könnte. In allen diesen Fällen haben die Men-

schen die Möglichkeit, über ihr eigenes Leben zu bestimmen. Sie können auch in die

Schweiz fahren und aktive Sterbehilfe in Anspruch nehmen. In letzter Konsequenz

können die Menschen sogar Selbstmord begehen.Ich kann über meinen Nachlass be-

stimmen, durch Testament. Ich kann sogar Erben, die eigentlich gesetzlich vorgese-

hen sind, enterben. - Das sollten eigentlich die sein, die trauern. Die haben dann nur

einen Pflichtteilanspruch. Ich kann beim Beerdigungsinstitut klare Vorschriften dazu

treffen, wie meine Trauerfeier abzuhalten, wie die Grabpflege vorzunehmen ist und ob

ich verbrannt werden soll oder nicht. Was ich aber nicht bestimmen kann, ist, was mit

meiner Asche geschieht. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist mir nicht eingängig.

(Beifall bei der SPD)

Es ist ein eng begrenzter Rahmen, in dem wir dieses Gesetz erweitern wollen. Das

postmortale Persönlichkeitsrecht muss doch gelten, wenn man die gerade aufgeführ-

ten Beispiele bedenkt. Wenn ich sogar mein eigenes Lebens selbstbestimmt wegwer-

fen kann, dann muss ich doch auch anordnen können, was mit meiner Asche passiert.

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, das ist doch keine Frage des Fraktions-

Protokollauszug
61. Plenum, 09.12.2015 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 2



zwangs. Bedenken Sie meine Argumente, nehmen Sie sie in Ihrer weihnachtlichen

Stimmung auf und stimmen Sie für unseren Gesetzentwurf.

(Beifall bei der SPD)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. Nächste Rednerin ist Frau Kolle-

gin Gote.

Ulrike Gote (GRÜNE): Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Es

ist in der Tat höchste Zeit, dass wir einmal ausführlicher über das Bestattungsrecht

reden. Die Bestattung, die letzten Dinge des Lebens haben für viele Menschen eine

große Bedeutung. Die Bestattungskultur in unserem Land ist für viele Menschen wich-

tig. Unsere Gesellschaft wandelt sich, sie ist immer im Wandel, und sie hat sich schon

vor Jahrzehnten gewandelt. Sie tut es jetzt noch. Den Menschen ist das Selbstbestim-

mungsrecht über ihren Tod hinaus sehr wichtig, und es wird ihnen immer wichtiger. Für

mich gehört das auch zu den Freiheitsrechten, die ein Mensch, ein Individuum hat. In

diesem Sinne ist es auch ein emanzipatorisches Thema, das wir hier und heute be-

handeln.

Ich bemühe mich seit 14 Jahren, eine Reform des Bestattungsrechts in Bayern voran-

zubringen. Unseren ersten Antrag haben wir GRÜNEN im Jahr 2001 eingereicht. Das

war übrigens ein Integrationsgesetz, Kolleginnen und Kollegen der CSU. Das haben

wir also schon 2001 vorgelegt. Sie kommen jetzt damit, 14 Jahre später. Wir haben

schon damals muslimische Bestattungen ohne Sarg gefordert und die Infrastruktur für

rituelle Waschungen. Wir haben 2007 würdige Sozialbestattungen gefordert, islami-

sche Bestattungen, Begräbniswälder und Naturfriedhöfe. 2011 haben wir die Anforde-

rungen an ein modernes Bestattungsrecht definiert und gefordert, die gesellschaftli-

chen Bedürfnisse in einer Novelle umzusetzen. 2014 haben wir dann den Antrag

eingereicht, den wir heute verhandeln.

Der Antrag enthält drei wesentliche Forderungen: Wir wollen die islamischen Bestat-

tungen erleichtern, wir wollen die Qualität der Leichenschau verbessern. Warum, das
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kann ich noch erklären. Schließlich wollen wir den frühestmöglichen Bestattungszeit-

punkt, wie er hier in Bayern gilt, ändern, das heißt, eine frühere Bestattung zulassen.

Daneben hat der Antrag noch zwei Berichtsteile gehabt, und zwar einen Bericht zu

Sozialbestattungen und einen Bericht zur Qualität des Bestattungswesens. Ich sage

das hier nur einmal, und eigentlich bin ich mittlerweile ziemlich frustriert. Sie haben

sogar die Berichte abgelehnt. Sie haben sogar die Berichte zu diesen Themen in den

Ausschüssen abgelehnt.

Wir haben auf diesen Antrag hin gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der

FREIEN WÄHLER eine Anhörung erwirkt. Diese Anhörung fand in diesem Jahr statt.

Aber trotz dieser wirklich erfolgreichen Anhörung lehnen Sie unseren Antrag wieder

komplett ab. Anfang des Jahres 2001 haben Sie uns noch lächerlich gemacht, als wir

sagten, wir müssten beispielsweise auch auf die Muslime in unserer Gesellschaft

Rücksicht nehmen und ihnen Bestattungen nach ihren Riten ermöglichen. Sie haben

uns damals lächerlich gemacht, das weiß ich noch sehr gut. Die Zeit ist aber längst

über Sie hinweggegangen. Viele Friedhofsträger, insbesondere auch die christlichen,

haben das längst eingerichtet, gerade für die muslimischen Mitbürgerinnen und Mit-

bürger.

Die Bedürfnisse der Menschen wachsen, doch heute ist es immer noch so, dass viele

Muslime, die heute in der zweiten und dritten Generation bei uns leben, ihre Eltern

und Großeltern in die Türkei fahren müssen, wenn sie gestorben sind, um sie dort

nach ihren Riten und religiösen Vorstellungen zu bestatten. Dabei ist Deutschland

längst ihre Heimat. Diese Menschen haben ihr ganzes Leben hier verbracht, sind hier

bestens integriert und wollen hier auch beerdigt sein. Das aber verweigern Sie. Sie

verweigern das einer großen Zahl von Menschen, die hier mit uns leben.

Außerdem wird die Gesellschaft bunter, sie wird pluralistischer, sie wird auch säkula-

rer. In Bayern leben schon jetzt mehr als 30 %, die sich als religionsfrei bezeichnen. In

anderen Bundesländern sind es noch mehr. Das Bedürfnis nach einer angemessenen

Fortentwicklung der Bestattungskultur steigt immer deutlicher. Ihnen sind die Bedürf-
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nisse dieses einen Drittels Religionsfreier völlig egal. Ihnen ist es auch egal, ob sich

die Muslime hier, wo sie sich beheimatet fühlen, auch bestatten lassen können.

Übrigens hat der jetzige Finanzminister Söder im Jahr 2011 schon konstatiert, und

zwar auf unseren Antrag hin, das habe ich schriftlich im Bericht: "Gleichwohl wird bei

der nächsten Änderung der Bestattungsverordnung die nach § 30 der Bestattungsver-

ordnung bestehende Sargpflicht auch aus Gründen der Deregulierung überprüft wer-

den." Was folgte daraus? – Nichts! Sie legen nämlich einfach keine Reform vor. Sie

sind an diesem Punkt absolut reformunfähig.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Dabei machen es uns andere Länder längst vor. Baden Württemberg hat 2014 nach

langen Beratungen, die sich über mehrere Jahre hinzogen, interfraktionell ein Reform-

gesetz auf den Weg gebracht. Sie haben die Sargpflicht abgeschafft, sie haben den

frühestmöglichen Bestattungszeitpunkt neu definiert. Nur für die, die es nicht wissen:

An der Grenze zu Baden-Württemberg etabliert sich dadurch schon ein – man kann

fast sagen – Bestattungstourismus, weil die Menschen dort ihre Bedürfnisse aner-

kannt finden, die sie in Bayern nicht anerkannt finden. Auch Bremen wurde schon ge-

nannt. Bremen hat 2014 die Sargpflicht abgeschafft und sogar den Friedhofszwang

aufgehoben. Nur Bayern, Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt halten an der Sarg-

pflicht fest.

Nun komme ich zur Anhörung, und zu dem, was mich bei der ganzen Sache eigentlich

ärgert. Von den elf Expertinnen und Experten, die wir im Juni 2015 gehört haben,

sprachen sich zehn eindeutig für Reformen insbesondere für die Aufhebung der Sarg-

pflicht aus. Ich sage Ihnen ein paar Zitate:

Der Herr von DITIB – Islamische Religionsgemeinschaft – sagte: In mehreren Bundes-

ländern gibt es schon neue Regelungen insbesondere zur Sargpflicht. Wir wünschen

uns eine solche Lockerung auch in Bayern.
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Dr. Langer von der Universität Bayreuth, ein Religionswissenschaftler, sagte: Offen-

sichtlich entsprechen einige Regelungen nicht den Wünschen insbesondere einiger is-

lamischer Organisationen, Gemeinden und Individuen. Bekannt sind vor allem die

Problematik der Sargpflicht und des frühestmöglichen Bestattungszeitpunktes.

Frau Nickel vom Katholischen Büro, sie war für die katholische Kirche da, sagt, und da

sollten Sie jetzt einmal genau zuhören: Die Praxis, die Erfahrungen haben gezeigt,

dass es - gemeint ist das Bestattungsgesetz - eben den Anforderungen mancher Reli-

gionen, insbesondere der islamischen Religion, nicht genügt. - Sie nennt Sargpflicht

und Bestattungszeitpunkt. Sie sagt weiter: Nach unserer Auffassung wird auch keines-

wegs irgendwo eine andere Religion insbesondere nicht die christliche benachteiligt,

wenn man das Bayerische Bestattungsrecht für andere Religionen öffnet und Ausnah-

men zulässt. – Herr Oechslen von der evangelischen Kirche sagte, ich fasse zusam-

men: Nach unserer Überzeugung – er sagt sogar "Überzeugung" – ist es so, dass den

Muslimen im Rahmen des bestehenden Rechts entgegengekommen werden sollte.

Der Vertreter der Israelitischen Kultusgemeinden sagte dazu, man könnte darüber

nachdenken, ob man die Sargpflicht aufhebt oder nicht. Den frühestmöglichen Zeit-

punkt für eine Beerdigung sollte man vielleicht der heutigen Zeit anpassen. – Für den

Fall, dass Sie es nicht wissen: Auch die Juden würden lieber ohne Sarg bestatten. Sie

haben sich zwar mit der Regelung hier abgefunden, aber Herr Pollak hat in der Anhö-

rung deutlich ausgeführt, dass es auch den Juden lieber wäre, die Sargpflicht würde

abgeschafft. Dann könnten nämlich auch sie nach ihren Riten bestatten. Wir haben

hier kürzlich über die Kultur und das aufblühende jüdische Leben gesprochen. Auch

das könnte ein Argument sein, dieser Bevölkerungsgruppe entgegenzukommen.

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der SPD)

Ich könnte das noch weiter ausführen. Beispielsweise sagte der Vertreter des Bundes

für Geistesfreiheit dasselbe. Frau Dr. Lehner-Reindl vom Landesamt für Gesundheit

und Lebensmittelsicherheit sagte zum Beispiel zum Thema Sargpflicht: Wir sehen aus
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hygienischer und arbeitsmedizinischer Sicht überhaupt kein Problem, wenn man

sagen würde, es wird eine Erdbestattung in einem Leintuch durchgeführt.

Auch das ist interessant. Die Vertreter des Bayerischen Gemeindetags und des Bay-

erischen Städtetags waren sich ebenfalls einig. Sie sagten, ihre Verbände sind selbst-

verständlich auch gegenüber einer Lockerung der Sargpflicht offen. Der Vertreter des

Städtetags sagte, es wäre wünschenswert, das Gesetz in einem Punkt zu ändern, und

zwar für muslimische Bestattungen die Sargpflicht aufzuheben.

Sie sehen, die Experten waren sich einig, bis auf einen. Der einzige, der die Sarg-

pflicht nicht aufheben wollte, war der Vertreter des Bestatterverbandes Bayern. Bestat-

ter verkaufen bekanntlich Särge.

(Heiterkeit bei den GRÜNEN)

Auf der Homepage des Bayerischen Landtags wurde das Ergebnis wie folgt zusam-

mengefasst – auf der Homepage des Landtags, nicht auf der Homepage der GRÜ-

NEN –: Experten plädieren für Lockerung der Bestattungsregeln. Florian Herrmann

ließ sich in mehreren Zeitungen zitieren, dass sich auch die CSU der Abschaffung der

Sargpflicht bei Erdbestattungen zumindest aus religiösen Gründen nicht länger ver-

schließen wolle. Genau das tun Sie aber gerade. Herr von Lerchenfeld, der gleich

noch sprechen wird, sagte am 11. November 2015 im Ausschuss für Kommunale Fra-

gen und Innere Sicherheit, er teile nicht die Auffassung, dass die Ergebnisse der An-

hörung für die Anliegen des Antrags der GRÜNEN sprächen. Nach seiner Auffassung

habe die Anhörung keinen Änderungsbedarf gezeigt. Herr von Lerchenfeld, waren Sie

woanders? Sprechen Sie kein Deutsch? Haben Sie das nicht übersetzen können?

Verstehen Sie unsere Sprache nicht? - Das müssen Sie uns erklären.

(Jürgen W. Heike (CSU): Na! Na! Na! Was ist denn das für eine Arroganz? Das ist

ja unerhört!)
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- Das ist nicht unerhört, das ist die Wahrheit, Herr Heike. Das halten Sie jetzt einmal

aus. Das ist die Wahrheit.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Neun von zehn Experten plädieren für Reformen. Herr von Lerchenfeld sagt, er hat

niemanden gehört, der für Reformen plädiert.

(Zuruf von der CSU: Das ist sein Recht!)

- Das ist sein Recht, aber er kann es auch einmal erklären. Es ist jedenfalls nicht lo-

gisch.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Nach dem, was ich hier vorgetragen habe, versteht kein Mensch, wie Sie zu dieser

Schlussfolgerung kommen. Ich kann nur an Sie appellieren: Gehen Sie einmal in sich.

Hören Sie auf die Menschen draußen und auf die Bedürfnisse der Menschen, die Sie

vertreten. Das reklamieren Sie doch immer für sich. An dem Punkt können Sie es ein-

mal tun. Lassen Sie dieses Land endlich einmal Heimat für alle sein, die hier leben,

egal was sie glauben oder welche Weltanschauung sie vertreten. Ringen Sie sich end-

lich zu einer vernünftigen Reform des Bestattungsrechts durch.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. Nächster Redner ist der Kollege

Freiherr von Lerchenfeld.

(Harry Scheuenstuhl (SPD): Aber auf Deutsch!)

Ludwig Freiherr von Lerchenfeld (CSU): Ich kann es auch auf Italienisch vortragen.

(Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Das wäre mal etwas anderes! – Harry Scheuen-

stuhl (SPD): Kann ich nicht, aber Fränkisch!)
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Frau Präsidentin, Hohes Haus! Heute liegen uns ein Gesetzentwurf und ein Antrag zur

Änderung des Bestattungsrechts vor. Zunächst komme ich zum Gesetzentwurf der

SPD zur Änderung des Bestattungsgesetzes. Er liegt uns heute in Zweiter Lesung vor.

Demnach soll es zukünftig – wir haben es gerade gehört – möglich sein, dass die

Aschereste eines Verstorbenen nach Einäscherung der Leiche in einer Feuerbestat-

tungsanlage inner- oder außerhalb von Friedhöfen verstreut werden.

Uns erscheinen diese Zielsetzung des Gesetzentwurfs und deren innere Rechtferti-

gung fraglich. Diese Regelung würde ausdrücklich der Erfüllung individueller, ich

möchte fast sagen willkürlicher, zumeist weltanschaulich geprägter Wünsche dienen

und nur dem aktuellen Zeitgeist folgen. Maßgeblich für die rechtliche Ausgestaltung

der zulässigen Bestattungsmethoden sollte jedoch das mehrheitliche Werteempfinden

der Bevölkerung sein, das in Bayern von den großen Glaubensgemeinschaften mitge-

tragen wird. Auch bei der Expertenanhörung zu nichtchristlichen Bestattungsformen –

Sie haben es gerade auf die Ihnen eigene Art zitiert, Frau Gote - hat sich nicht heraus-

kristallisiert, dass ein Bedarf für weitere Bestattungsformen besteht. Sie brauchen

nicht den Kopf zu schütteln, ich bin noch beim Gesetzentwurf der SPD. Zusätzliche

Bestattungsformen sind zwar möglich, aber nicht nötig. Ein bloßes Verstreuen der

Aschereste im hinteren Eck des so geliebten heimischen Gartens, lieber Professor

Gantzer, stellt nach unserer Auffassung keinen würdevollen Umgang mit dem Verstor-

benen dar und verstößt gegen die verfassungsrechtlich garantierte Würde des Toten.

(Zuruf von den GRÜNEN: Wenn er das aber selbst verfügt hat?)

Ein solches Verstreuen kommt einer bloßen Entsorgung gleich. Die Würde des Men-

schen nach dem Grundgesetz – das habe ich auch schon im Ausschuss gesagt –

muss auch postmortal gelten. Stellen Sie sich einmal vor, man könnte die Asche in

Bayern individuell überall verstreuen. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Bayernfans

ihre Asche in der Allianz Arena verstreut haben wollen. Wie schaut es denn dann dort

aus?
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(Harry Scheuenstuhl (SPD): Dann wird’s eng!)

Deshalb lehnt die CSU-Landtagsfraktion diesen Gesetzentwurf der SPD ab.

Zu den Kollegen der Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN: Sie stellen in

Ihrem Antrag einen ganzen Forderungskatalog auf. So fordern Sie in Nummer 1 Ihres

Antrags, dass im Rahmen der angekündigten Novellierung des Bestattungsrechts die

Sargpflicht bei Erdbestattungen aufgehoben wird. Dem möchte ich entgegenhalten,

dass in Bayern den islamischen Bestattungsriten auch nach dem derzeit geltenden

Bestattungsgesetz überwiegend entsprochen wird. So steht im Bestattungsrecht, dass

der zusätzlichen Verwendung eines Leichentuchs – das ist bei den Islamisten,

(Widerspruch bei den GRÜNEN)

bei den Islamgläubigen meistens aus Leinen – neben der Sargpflicht nichts entge-

gensteht. - Ein Lapsus Linguae ist, glaube ich, nicht nur mir passiert. Das ist in diesem

Hohen Haus schon öfter vorgekommen.

Auch Ausnahmen von der Bestattungsfrist sind in begründeten Fällen möglich. Wir

wissen, dass die Muslime innerhalb von 24 Stunden nach dem Tod begraben werden

wollen. Das wird auf den Friedhöfen individuell geregelt und auch weitestgehend er-

möglicht, wenn Angehörige von muslimischen Verstorbenen aufgrund ihrer religiösen

Überzeugung dies wünschen. Die Gemeinden haben das Grundrecht auf Religions-

freiheit zu beachten. Sie machen in der Praxis auch regelmäßig entsprechende Zuge-

ständnisse. Daher besteht im Hinblick auf die Bestattungsfrist kein dringender Ände-

rungsbedarf.

(Ulrike Gote (GRÜNE): Was machen die am Wochenende?)

Bei einer Novellierung des Bestattungsrechts kann jedoch geprüft werden, inwieweit

die Belange anderer Religionsgemeinschaften als der christlichen in die Bestimmun-

gen des Bayerischen Bestattungsgesetzes mit einbezogen werden können. Unser

Vorschlag: Formulieren Sie doch die Ziffer 1 Ihres Antrags in einen Prüfantrag um.
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Zu Nummer 2 Ihres Antrags möchte ich Ihnen entgegenhalten, dass die geforderte In-

formation über flächendeckend leicht zugängliche Möglichkeiten der Durchführung is-

lamischer Bestattungen und deren Verbreitung durch staatliche Öffentlichkeitsarbeit

den Betrieb der Friedhöfe als kommunaler Einrichtungen beeinflussen würde. Es hat

sich sehr gut bewährt, dass die Gemeinden in ihrer Funktion als eigenverantwortliche

Friedhofsträger gemeinsam mit den islamischen Verbänden und den islamischen Be-

stattungsinstituten vor Ort der vorrangige Ansprechpartner für ihre muslimischen Ein-

wohner sind. Ein solcher individueller Dialog führt eher zum Ziel als eine Öffentlich-

keitsarbeit durch staatliche Stellen. Die im Antrag geforderte breit angelegte staatliche

Informationsinitiative hierzu ist weder erforderlich noch zielführend. Dieser Teil des An-

trags ist daher abzulehnen.

Zu Nummer 3: Für den Vollzug des Bestattungsrechts sind die Gemeinden in eigener

Verantwortung zuständig. Die Vorlage des geforderten Berichts kann somit nur unter

Einbeziehung der Kommunen, der kommunalen Spitzenverbände und gegebenenfalls

weiterer betroffener Stellen erfolgen. Dem können wir natürlich zustimmen.

(Ulrike Gote (GRÜNE): Haben Sie aber nicht!)

Zu Nummer 4: Aus dem Antrag geht leider nicht hervor, was konkret ein Bericht über

die Qualität des Bestattungswesens sein soll. Wenn es um das Bestattungsgewerbe

und die Forderung nach einer Reglementierung des Bestatterberufs gehen sollte,

weise ich Sie darauf hin, dass die Berufsausübung des Bestatters im Bestattungsrecht

nicht geregelt wird.

Hinsichtlich einer gesetzlichen Regelung des Berufszugangs liegt die Gesetzgebungs-

kompetenz bekannterweise beim Bund. Somit gibt es weder im Bestattungsrecht noch

im Handwerks- und Gewerberecht berufsrechtliche Regelungen für Bestatter und

damit auch keine Aufsichtsbehörde für sie. Qualitätsüberprüfungen können hier nicht

durchgeführt werden. Der Staatsregierung liegen auch keine Erkenntnisse zur Qualität

des Bestattergewerbes vor. Ein Bericht der Staatsregierung über die Qualität des Be-
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stattungswesens ist demnach nicht möglich. Wir empfehlen daher, die Nummer 4 des

Antrags zurückzunehmen. Ansonsten werden wir auch diesen Teil des Antrags ableh-

nen.

(Beifall bei der CSU)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Nächster Redner ist der Kollege

Hanisch.

Joachim Hanisch (FREIE WÄHLER): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen

und Herren! Es geht heute um zwei Anträge zum Bestattungsrecht. Bei diesem Thema

haben wir es uns wirklich nicht leicht gemacht. Wir haben eine Anhörung durchgeführt.

Wir hatten sehr viele Vertreter von Fachstellen eingeladen und uns angehört, was sie

zu sagen haben und welche Auffassung zum Bestattungswesen sie generell vertreten.

Es verhält sich tatsächlich so, wie es von einigen Vorrednern bereits gesagt wurde.

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Herr Hanisch, entschuldigen Sie bitte, dass ich

Sie kurz unterbreche. Ich möchte nur angeben, dass die GRÜNEN für ihren Antrag na-

mentliche Abstimmung beantragt haben.

Joachim Hanisch (FREIE WÄHLER): Das heißt, ich muss jetzt länger reden?

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Nein, das schaffen Sie nicht. So viel Zeit haben

Sie nicht.

Joachim Hanisch (FREIE WÄHLER): Okay. – Wir waren beim Thema Bestattungs-

recht. Dieses Anhörungsverfahren hat uns wirklich jede Menge Einblicke in die Situa-

tion verschafft. Es war schon bezeichnend, dass letztlich nur der Verband der Bestat-

ter gegen eine Änderung der Sargpflicht war. Heute hier zu behaupten, man sei nicht

vernünftig informiert worden, geht deutlich zu weit.

Lassen Sie mich zu den beiden aufgerufenen Anträgen kommen. Die SPD beantragt,

eine vierte Bestattungsform im Detail zu regeln. Generell gibt es schon die Erd-, die
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Feuer- und die Seebestattung. Jetzt soll für die Feuerbestattung zusätzlich geregelt

werden, dass die Asche verstreut werden darf. Meine Damen und Herren, Form und

Kultur von vielem, was uns umgibt, ändern sich. So ändern sich auch Form und Kultur

bei den Bestattungen. Darauf müssen wir Rücksicht nehmen, und wir sollten darauf

reagieren. Vorhin ist gesagt worden, dass man gegen willkürliche Lösungen und

gegen Lösungen sei, die die Werteempfindlichkeit der Bevölkerung nicht berücksichti-

gen. Darauf muss ich sagen: Wir sind für individuelle Lösungen. Man muss einfach der

derzeitigen Situation Rechnung tragen. Erinnern Sie sich: Noch vor 52 Jahren hat die

katholische Kirche die Feuerbestattung abgelehnt. Dann ist sie zu dem Ergebnis ge-

kommen: Ja, gut, lassen wir sie zu; sie ist zeitgemäß. – Im Wandel der Zeit hat sich

eben alles etwas geändert. Dem tragen wir Rechnung. Nichts anderes wird in den bei-

den aufgerufenen Anträgen beantragt. Dem werden wir zumindest Rechnung tragen. -

In Ihrem Antrag sieht die SPD vor, dass für das Verstreuen der Asche eine Genehmi-

gung erforderlich ist. Es gibt also eine Kontrolle. Es ist geregelt, dass der

Grundstückseigentümer damit einverstanden sein muss. Es muss unentgeltlich sein.

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Die Anlieger dürfen nicht beeinträchtigt werden. Insofern ist die Regelung sauber

durchdacht. Wir werden ihr zustimmen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Die GRÜNEN wollen islamische Bestattungen erleichtern und die Sargpflicht aufhe-

ben. Meine Damen und Herren, hier wird immer nur vom Islam gesprochen. Eigentlich

müssen wir alle Menschen mit einer Herkunft aus der arabischen Welt in den Blick

nehmen. Die GRÜNEN haben das getan, indem sie die Juden einbezogen haben.

Nicht nur die Islamgläubigen werden in Leinentüchern bestattet, sondern das ist bei

allen Bevölkerungsgruppen in der arabischen Welt der Fall.

Die Ansprechpartner in den Gesundheitsämtern und alle anderen Fachleute, die wir

befragt haben, sagen uns: Das ist kein Problem; diese Bestattungsweise kann in
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Deutschland genauso praktiziert werden. – Man hat wie bei der Sargbestattung auf die

Bodenverhältnisse Rücksicht zu nehmen. Es macht einen Unterschied, ob es einen

Lehmboden oder einen Sandboden gibt. Aber die Kommunen mussten das in ihren

Satzungen schon bisher regeln und haben darauf Rücksicht genommen. Daran ändert

sich nichts, wenn die Sargpflicht aufgehoben wird.

Die Bedingungen der Leichenschau zu verbessern, ist in diesem Zusammenhang

durchaus wichtig; denn nach den Regeln des Islam muss ein Verstorbener so schnell

wie möglich beerdigt werden. Bei einer dreitägigen Wartezeit kann man mit einer Lei-

chenschau auskommen. Hier eventuell eine zweite Leichenschau durchzuführen, ist

durchaus sinnvoll und nichts Neues. Das gibt es in anderen Ländern auch. Insofern

werden wir auch dem Antrag der GRÜNEN zustimmen. Ich bin überzeugt, wenn dieser

Antrag oder die beiden Anträge heute abgelehnt werden sollten, werden sie in nicht

ferner Zeit in ähnlicher Form auch von dieser Seite des Hauses kommen. Das erfor-

dern die Zeichen der Zeit, und dem sollten wir Rechnung tragen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und den GRÜNEN)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Herr Hanisch, bitte bleiben Sie am Rednerpult.

Wir haben noch eine Zwischenbemerkung vom Herrn Kollegen Scheuenstuhl.

Joachim Hanisch (FREIE WÄHLER): Dann überbrücken wir die Zeit doch noch.

Harry Scheuenstuhl (SPD): Ja; dazu bin ich beauftragt. – Herr Kollege Hanisch, ich

muss Sie leider ein bisschen korrigieren. Der Bund der Bestatter – ich glaube, so hat

er geheißen, es gibt ja mehrere Verbände der Bestatter - -

Joachim Hanisch (FREIE WÄHLER): Ja.

Harry Scheuenstuhl (SPD): - und der Beerdiger, wollte ich schon sagen, aber das ist

ja falsch – hat auf meine Nachfrage hin eindeutig erklärt, dass die Bestatter, da sie ja

Dienstleister sind, selbstverständlich die Form wahren und ordnungsgemäß und tech-

nisch einwandfrei eine muslimische Bestattung durchführen können, inklusive Verzicht
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auf die Sargpflicht. Das sage ich bloß, damit es einmal rundherum klar ist. Es gibt kei-

nen technischen, hygienischen oder sonstigen Grund, das zu verweigern.

Ich muss ja keine Frage stellen, sondern kann jetzt auch etwas feststellen. Es ist an

der Zeit, dass wir unseren muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ihre Würde

zurückgeben und sie nicht zur Gemeinde oder zum kirchlichen Träger gehen und dort

mit einem Sonderantrag betteln müssen. Sie sollen ihre Angehörigen, ihre Lieben

gemäß ihren Riten bestatten dürfen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Joachim Hanisch (FREIE WÄHLER): Herr Kollege, das ist vollkommen richtig. Die

Bestatter haben auf die Frage, ob sie nach einem Beschluss des Landtags in der heu-

tigen Sitzung, die Sargpflicht aufzuheben, in der Lage sind, diese Dienstleistung zu er-

bringen, mit einem klaren Ja geantwortet. Insgesamt waren sie aber schon sehr skep-

tisch gegenüber der Aufhebung der Sargpflicht.

(Harry Scheuenstuhl (SPD): Wegen des Geldes!)

- Ja, ja, ich will es nicht so deutlich sagen. – Sie hätten es natürlich lieber, wenn wir

weiter bei der Sargpflicht blieben.

Zum Letzteren: Lassen wir es nicht immer nur beim Islam bewenden. Im ganzen arabi-

schen Raum gibt es Kulturen, die die Bestattung ohne Sarg in Leinentüchern wählen,

nach welchem Recht auch immer, jedenfalls aber in guter Tradition. Es ist nicht unsere

Aufgabe, das zu überprüfen und ihnen Vorschriften zu machen. Ich meine, diese Re-

gelungen sind sinnvoll, und wir sollten ihnen zustimmen. Ich habe es ja schon gesagt:

Wenn wir es heute nicht tun, holt es uns irgendwann ein; irgendwann werden auch wir

das beschließen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und den GRÜNEN)
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Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Nächster Redner ist der Kollege

Arif Taşdelen.

Arif Taşdelen (SPD): Verehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich bin

dem Herrn Hanisch dankbar, dass er quasi erläutert hat, um welche Bedingungen für

die Bestattungsformen es nach unserem Antrag gehen soll. Dass man die Asche nicht

überall, schon gar nicht über der Allianz-Arena verstreuen kann, versteht sich von

selbst. Daher brauchen wir nicht darüber reden, liebe Kolleginnen und Kollegen, wo

die Asche verstreut wird und ob man beim FC Bayern oder beim Arena-Betreiber eine

Zustimmung dafür bekommt oder nicht. Das ist schon eine gewisse Polemik, die wir

uns gerne sparen können.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Ansonsten hat mein Kollege Professor Gantzer zu unserem Gesetzentwurf alles ge-

sagt.

Ich möchte nur Folgendes zu dem GRÜNEN-Antrag sagen. Wir hatten angekündigt,

dass wir uns bei der Abstimmung über diesen Antrag enthalten. Wir werden dem

GRÜNEN-Antrag aber deswegen zustimmen, weil wir die sarglose Bestattung und die

Erleichterung der muslimischen Bestattungsformen schon mit unserem Gesetzentwurf

für ein Integrationsgesetz im Februar dieses Jahres gefordert haben.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Anhörung haben die Expertinnen und Experten

nahezu einstimmig für die Abschaffung der Sargpflicht plädiert. Es gab nur eine Aus-

nahme, den Vertreter des Bestatterverbandes. Dieser hat logischerweise Angst, dass

nicht nur Muslime, sondern auch Nichtmuslime auf den Sarg verzichten, da dies mit

Einnahmeverlusten verbunden wäre.

Ich erinnere daran, dass der Herr Ministerpräsident in der gestrigen Diskussion über

die dritte Startbahn gesagt hat, er wolle dieses Land im Dialog mit den Menschen re-

gieren, das heißt, er wolle nicht über ihre Köpfe hinweg entscheiden. Ich hoffe, dass
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wir das, was der Herr Ministerpräsident gestern von sich gegeben hat, ernst nehmen

können. Ich wiederhole: Fast alle Expertinnen und Experten sind für die Abschaffung

der Sargpflicht. Die muslimischen Gemeinden und die Jüdische Gemeinde sprechen

sich ebenfalls dafür aus. Bayern ist eines von nur noch drei Bundesländern, in denen

die Sargpflicht gilt. Es gibt aber keinen Grund, daran festzuhalten. Deshalb werden wir

auch dem Antrag der GRÜNEN zustimmen. Ich fordere Sie auf, sich dem anzuschlie-

ßen.

Ich kündige schon an dieser Stelle an, dass wir, falls die Mehrheitsfraktion unseren

Gesetzentwurf und den Antrag der GRÜNEN ablehnen sollte, die CSU und das ge-

samte Hohe Haus nicht in Ruhe lassen werden. Wir werden solange auf eine entspre-

chende Gesetzesänderung drängen, bis sie durchgesetzt ist, damit sich alle Men-

schen, die in Bayern leben, von uns vertreten fühlen. Wir jedenfalls wollen, dass ihren

Interessen Rechnung getragen wird.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Es liegen keine weiteren Wort-

meldungen vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. Leider können wir die nament-

liche Abstimmung noch nicht durchführen, weil die Wartezeit von 15 Minuten noch

nicht erfüllt ist.

(...)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Wir kommen jetzt zurück zur namentlichen Ab-

stimmung zu den Tagesordnungspunkten 16 und 17. Zunächst einmal habe ich festge-

stellt, dass die Abstimmung jetzt eingeleitet wird und wir die Tagesordnungspunkte

dazu wieder trennen.

Zunächst lasse ich über den Tagesordnungspunkt 16 in einfacher Form abstimmen.

Der Abstimmung liegt der Initiativgesetzentwurf der SPD-Fraktion auf Drucksa-

che 17/5766 zugrunde. Der federführende Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere
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Sicherheit und Sport empfiehlt die Ablehnung des Gesetzentwurfs. Wer dagegen dem

Gesetzentwurf zustimmen möchte, den bitte ich um sein Handzeichen. – Das sind die

Fraktionen der SPD und der FREIEN WÄHLER. Gegenstimmen! – Das ist die CSU-

Fraktion. Stimmenthaltungen? – Der Gesetzentwurf ist bei Stimmenthaltung der Frak-

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt.

Jetzt stimmen wir über den Tagesordnungspunkt 17 – das ist der Antrag der Fraktion

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 17/3724 – in namentlicher Form ab. Ich

eröffne die Abstimmung. Fünf Minuten.

- Noch eine halbe Minute!

(Namentliche Abstimmung von 15.26 bis 15.31 Uhr)

Meine Damen und Herren, ich schließe die Abstimmung. Bis ausgezählt ist, werden

wir in der Tagesordnung fortfahren.

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Ich gebe jetzt das Ergebnis der namentlichen Ab-

stimmung über den Antrag der Abgeordneten Bause, Hartmann, Gote und anderer

und Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend "Reform des Bestattungsrechts:

Islamische Bestattungen erleichtern – Qualität der Leichenschau verbessern – Quali-

tät des Bestattungswesens absichern" auf der Drucksache 17/3724 bekannt. Mit Ja

haben 60, mit Nein 86 Kolleginnen und Kollegen gestimmt. Es gab eine Stimmenthal-

tung. Damit ist der Antrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 6)
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Abstimmungsliste
 
zur namentlichen Abstimmung am 09.12.2015 zu Tagesordnungspunkt 17: Antrag der Abgeordneten
Margarete Bause, Ludwig Hartmann, Ulrike Gote u. a. und Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; Reform des
Bestattungsrechts: Islamische Bestattungen erleichtern - Qualität der Leichenschau verbessern - Qualität des
Bestattungswesens in Bayern absichern (Drucksache 17/3724)
 

Name Ja Nein Enthalte
mich

Adelt Klaus X   
Aigner Ilse    
Aiwanger Hubert X   
Arnold Horst X   
Aures Inge X   
    
Bachhuber Martin  X  
Prof. (Univ. Lima) Dr. Bauer Peter X   
Bauer Volker  X  
Baumgärtner Jürgen  X  
Prof. Dr. Bausback Winfried  X  
Bause Margarete X   
Beißwenger Eric  X  
Dr. Bernhard Otmar  X  
Biedefeld Susann    
Blume Markus  X  
Bocklet Reinhold  X  
Brannekämper Robert    
Brendel-Fischer Gudrun  X  
Brückner Michael  X  
von Brunn Florian X   
Brunner Helmut    
    
Celina Kerstin    
    
Dettenhöfer Petra    
Dorow Alex  X  
Dünkel Norbert  X  
Dr. Dürr Sepp    
    
Eck Gerhard  X  
Dr. Eiling-Hütig Ute  X  
Eisenreich Georg    
    
Fackler Wolfgang  X  
Dr. Fahn Hans Jürgen X   
Fehlner Martina    
Felbinger Günther X   
Flierl Alexander  X  
Dr. Förster Linus X   
Freller Karl  X  
Füracker Albert    
    
Ganserer Markus X   
Prof. Dr. Gantzer Peter Paul X   

Name Ja Nein Enthalte
mich

Gehring Thomas    
Gerlach Judith  X  
Gibis Max  X  
Glauber Thorsten X   
Dr. Goppel Thomas  X  
Gote Ulrike X   
Gottstein Eva X   
Güll Martin X   
Güller Harald    
Guttenberger Petra  X  
    
Haderthauer Christine  X  
Häusler Johann X   
Halbleib Volkmar    
Hanisch Joachim X   
Hartmann Ludwig X   
Heckner Ingrid  X  
Heike Jürgen W.  X  
Herold Hans  X  
Dr. Herrmann Florian  X  
Herrmann Joachim    
Dr. Herz Leopold X   
Hiersemann Alexandra X   
Hintersberger Johannes  X  
Hofmann Michael  X  
Holetschek Klaus  X  
Dr. Hopp Gerhard  X  
Huber Erwin  X  
Dr. Huber Marcel  X  
Dr. Huber Martin  X  
Huber Thomas  X  
Dr. Hünnerkopf Otto  X  
Huml Melanie  X  
    
Imhof Hermann  X  
    
Jörg Oliver  X  
    
Kamm Christine X   
Kaniber Michaela  X  
Karl Annette    
Kirchner Sandro  X  
Knoblauch Günther X   
König Alexander  X  
Kohnen Natascha    
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Name Ja Nein Enthalte
mich

Kränzle Bernd  X  
Dr. Kränzlein Herbert    
Kraus Nikolaus X   
Kreitmair Anton  X  
Kreuzer Thomas  X  
Kühn Harald  X  
    
Ländner Manfred    
Lederer Otto  X  
Leiner Ulrich X   
Freiherr von Lerchenfeld Ludwig  X  
Lorenz Andreas  X  
Lotte Andreas X   
    
Dr. Magerl Christian X   
Dr. Merk Beate    
Meyer Peter X   
Mistol Jürgen X   
Müller Emilia    
Müller Ruth X   
Mütze Thomas X   
Muthmann Alexander X   
    
Neumeyer Martin   X
Nussel Walter  X  
    
Osgyan Verena X   
    
Petersen Kathi X   
Pfaffmann Hans-Ulrich X   
Prof. Dr. Piazolo Michael X   
Pohl Bernhard X   
Pschierer Franz Josef  X  
    
Dr. Rabenstein Christoph X   
Radlmeier Helmut  X  
Rauscher Doris X   
Dr. Reichhart Hans  X  
Reiß Tobias  X  
Dr. Rieger Franz  X  
Rinderspacher Markus X   
Ritt Hans  X  
Ritter Florian    
Roos Bernhard X   
Rosenthal Georg X   
Rotter Eberhard  X  
Rudrof Heinrich  X  
Rüth Berthold  X  
    
Sauter Alfred  X  
Scharf Ulrike    
Scheuenstuhl Harry X   
Schindler Franz X   
Schmidt Gabi X   
Schmitt-Bussinger Helga    
Schöffel Martin  X  
Schorer Angelika  X  

Name Ja Nein Enthalte
mich

Schorer-Dremel Tanja  X  
Schreyer-Stäblein Kerstin  X  
Schulze Katharina X   
Schuster Stefan    
Schwab Thorsten  X  
Dr. Schwartz Harald  X  
Seehofer Horst    
Seidenath Bernhard  X  
Sem Reserl  X  
Sengl Gisela    
Sibler Bernd  X  
Dr. Söder Markus  X  
Sonnenholzner Kathrin X   
Dr. Spaenle Ludwig    
Stachowitz Diana    
Stamm Barbara  X  
Stamm Claudia X   
Steinberger Rosi X   
Steiner Klaus  X  
Stierstorfer Sylvia  X  
Stöttner Klaus  X  
Straub Karl  X  
Streibl Florian X   
Strobl Reinhold X   
Ströbel Jürgen  X  
Dr. Strohmayr Simone    
Stümpfig Martin X   
    
Tasdelen Arif X   
Taubeneder Walter  X  
Tomaschko Peter  X  
Trautner Carolina  X  
    
Unterländer Joachim  X  
    
Dr. Vetter Karl    
Vogel Steffen  X  
    
Waldmann Ruth X   
Prof. Dr. Waschler Gerhard  X  
Weidenbusch Ernst    
Weikert Angelika    
Dr. Wengert Paul X   
Werner-Muggendorfer Johanna    
Westphal Manuel  X  
Widmann Jutta X   
Wild Margit X   
Winter Georg  X  
Winter Peter  X  
Wittmann Mechthilde  X  
Woerlein Herbert X   
    
Zacharias Isabell X   
Zellmeier Josef  X  
Zierer Benno X   

Gesamtsumme 60 86 1
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